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1 Planungsrechtliche Voraussetzungen 

Die Gemeinde Adlkofen besitzt einen vom Landratsamt Landshut mit Bescheid vom 13. April 1999 geneh-

migten Flächennutzungsplan. Für das Wohngebiet Deutenkofen Schloßstraße – Teilabschnitt 1  hat die Ge-

meinde im Jahr 1998 den Bebauungsplan aufgestellt (siehe Abbildung). Am 13. Februar 2017 hat der Ge-

meinderat Adlkofen beschlossen, den Bebauungsplan geringfügig zu ändern. 

 

2 Ursprüngliche Bebauungsplanbegründung 

Die Begründung des ursprünglichen Bebauungsplans bleibt weiterhin gültig und wird durch die vorliegende 

Begründung lediglich ergänzt. Sie liegt dieser Änderungsbegründung als Anhang bei. 

3 Anlass, Ziele und Zwecke der Planung 

Anlass für die Bebauungsplanänderung ist der anstehende Straßenausbau für das Wohngebiet. Fast 20 Jah-

re nach der Aufstellung des Bebauungsplans ist eine Realisierung des zweiten Bauabschnitts nicht in Aus-

sicht. Es ist nicht auszuschließen, dass der zweite Bauabschnitt langfristig gar nicht mehr verwirklicht 

wird. Unter diesen Voraussetzungen soll die Abschnittsbildung für die straßenmäßige Erschließung so ge-

ändert werden, dass für den ersten, aktuellen Abschnitt nicht mehr Herstellungs- und Unterhaltsaufwand 

entsteht als erforderlich. Die beiden Stichstraßen in Richtung Westen sollen deshalb nur im Einmündungs-

bereich ausgebaut werden. Als Grundlage für die Abschnittsbildung der Erschließungsbeiträge soll der Be-

bauungsplan entsprechend angepasst werden. 

4 Verfahren 

Durch die Änderung wird der Bebauungsplan in seinen Grundzügen nicht berührt. Für eine Beeinträchti-

gung von Flora-Fauna-Habitat-Gebieten oder Vogelschutzgebieten gibt es keine Anhaltspunkte. UVP-

pflichtige Vorhaben werden durch die Änderung nicht vorbereitet oder begründet. Die Änderung wird im 

vereinfachten Verfahren nach Maßgabe des § 13 BauGB durchgeführt. Von der Umweltprüfung und der Er-

stellung eines Umweltberichtes wird abgesehen. 



 

5 

5 Änderung 

Zwischen den Parzellen 1 und 2 wird ein 36,5 m langes Teilstück der Verkehrsfläche incl. Straßenbegleit-

grün aus dem Geltungsbereich herausgenommen, nördlich der Parzelle 4 ein 25 m langes Teilstück (siehe 

Abbildung). Im Übrigen werden keine Festsetzungen geändert. Die Flächen der festgesetzten Nutzungen 

ändern sich folgendermaßen: 

Nutzung bisher zukünftig 

Geltungsbereich gesamt 9.565,5 m² 9.187,4 m² 

 Allgemeines Wohngebiet 8.410,7 m² 8.410,7 m² 

 Öffentliche Verkehrsfläche incl. Begleitgrün 1.154,8 m² 776,7 m² 

 

 

6 Auswirkungen 

Die Freihaltung der herausfallenden Flächen für eine zukünftige Straßenerweiterung ist durch die Eigen-

tumsverhältnisse gesichert: die Flächen sind im Eigentum der Gemeinde. Eine Bebauung nach § 34 BauGB 

ist deshalb nicht zu befürchten. Für die Erschließung der Parzellen ergibt sich kein Nachteil – alle festge-

setzten Grundstückszufahrten liegen am verbleibenden Erschließungsabschnitt an. Durch die Änderung  

gehen keine notwendigen Wendeanlagen verloren – der nördliche Stich besitzt keine Wendefunktion, der 

südliche Stich ist wegen seiner Nähe zur Einmündung in die Schloßstraße als Wendemöglichkeit nicht er-

forderlich. Der Erschließungsaufwand für das bestehende Baugebiet wird reduziert – für eine zukünftige 

Erweiterung erhöht sich der Erschließungsaufwand entsprechend. 
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7 Zusammenfassung 

Mit der 1. vereinfachten Änderung des Bebauungsplans „Deutenkofen Schloßstraße – Bauabschnitt 1“ wird 

die festgesetzte Straßenerschließung an den aktuell beabsichtigten Ausbau angepasst. Gemäß § 13 BauGB 

wurde von einer Umweltprüfung und der Erstellung eines Umweltberichtes abgesehen. 

8 Anlage – ursprüngliche Bebauungsplanbegründung 

Ingenieurbüro Kritschel, 1997 

Die Begründung ist weiterhin gültig, mit folgenden Ausnahmen: 

 Aussage zur Bildung und Abrechnung einer Erschließungseinheit (Seite 3 unten) 

 Flächenbilanz (Seite 9) 

 

 

 

 

 

Adlkofen, den …………………….. .....................................................................

 Rosa-Maria Maurer, Erste Bürgermeisterin 
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